
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln
Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0720-2946

BRFuss

Bundesrat Drucksache 282/15

19.06.15

G

Gesetzesbeschluss
des Deutschen Bundestages

Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der
Prävention (Präventionsgesetz - PrävG)

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 112. Sitzung am 18. Juni 2015 aufgrund

der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Gesundheit

– Drucksache 18/5261 – den von der Bundesregierung eingebrachten

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der

Prävention (Präventionsgesetz – PrävG)

– Drucksache 18/4282 –

in beigefügter Fassung angenommen.

Fristablauf: 10.07.15

Erster Durchgang: Drs. 640/14





Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention 
(Präventionsgesetz – PrävG) 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Das F ünfte B uch S ozialgesetzbuch – Gesetzliche K rankenversicherung – (Artikel 1 d es G esetzes vom 
20. Dezember 1988, BGBl. I S.  2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.  August 2014 
BGBl. I S. 1346) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. Nach § 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Das umfasst auch die Förderung der gesundheitlichen Eigenkompetenz und Eigenverantwortung der Ver-
sicherten.“ 

2. Nach § 2a wird folgender § 2b eingefügt: 

„§ 2b 
Geschlechtsspezifische Besonderheiten 

(1) Bei den Leistungen der Krankenkassen ist geschlechtsspezifischen Besonderheiten Rechnung zu 
tragen.“ 

3. In § 11 Absatz 1 Nummer 3 werden nach dem Wort „zur“ die Wörter „Erfassung von gesundheitlichen 
Risiken und“ eingefügt. 

4. § 20 wird wie folgt gefasst: 

„§ 20 
Primäre Prävention und Gesundheitsförderung 

(1) Die K rankenkasse s ieht in  der Satzung Leistungen z ur V erhinderung u nd V erminderung v on 
Krankheitsrisiken (primäre Prävention) sowie zur Förderung des selbstbestimmten gesundheitsorientierten 
Handelns der Versicherten (Gesundheitsförderung) vor. Die Leistungen sollen insbesondere zur Verminde-
rung s ozial bedingter s owie g eschlechtsbezogener U ngleichheit v on G esundheitschancen beitragen. D ie 
Krankenkasse legt dabei die Handlungsfelder und Kriterien nach Absatz 2 zugrunde. 

(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen legt unter Einbeziehung unabhängigen, insbeson-
dere gesundheitswissenschaftlichen, ärztlichen, arbeitsmedizinischen, psychotherapeutischen, psychologi-
schen, pflegerischen, ernährungs-, sport-, sucht-, erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Sachverstandes 
sowie des Sachverstandes der Menschen mit Behinderung einheitliche Handlungsfelder und Kriterien für die 
Leistungen nach Absatz 1 fest, insbesondere hinsichtlich Bedarf, Zielgruppen, Zugangswegen, Inhalt, Me-
thodik, Qualität, intersektoraler Zusammenarbeit, wissenschaftlicher Evaluation und der Messung der Errei-
chung der mit den Leistungen verfolgten Ziele. Er bestimmt außerdem die Anforderungen und ein einheitli-
ches Verfahren für die Zertifizierung von Leistungsangeboten durch die Krankenkassen, um insbesondere 
die einheitliche Qualität von Leistungen nach Absatz 4 Nummer 1 und 3 sicherzustellen. Der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen stellt sicher, dass seine Festlegungen nach den Sätzen 1 und 2 sowie eine Übersicht 
der nach Satz 2 zertifizierten Leistungen der Krankenkassen auf seiner Internetseite veröffentlicht werden. 
Die Krankenkassen erteilen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen hierfür sowie für den nach § 20d 
Absatz 2 Nummer 2 zu erstellenden Bericht die erforderlichen Auskünfte und übermitteln ihm nicht versi-
chertenbezogen die erforderlichen Daten. 

(3) Bei der Aufgabenwahrnehmung nach Absatz 2 Satz 1 berücksichtigt der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen auch die folgenden Gesundheitsziele im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention: 
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1. Diabetes mellitus Typ 2: Erkrankungsrisiko senken, Erkrankte früh erkennen und behandeln, 
2. Brustkrebs: Mortalität vermindern, Lebensqualität erhöhen, 
3. Tabakkonsum reduzieren, 
4. gesund aufwachsen: Lebenskompetenz, Bewegung, Ernährung, 
5. gesundheitliche Kompetenz erhöhen, Souveränität der Patientinnen und Patienten stärken, 
6. depressive Erkrankungen: verhindern, früh erkennen, nachhaltig behandeln, 
7. gesund älter werden und 
8. Alkoholkonsum reduzieren. 
Bei der Berücksichtigung des in  Satz 1 Nummer 1 genannten Ziels werden auch d ie Ziele und Teilziele 
beachtet, die in der Bekanntmachung über die Gesundheitsziele und Teilziele im Bereich der Prävention und 
Gesundheitsförderung vom 21. März 2005 (BAnz. S. 5304) festgelegt sind. Bei der Berücksichtigung der in 
Satz 1 Nummer 2, 3 und 8 genannten Ziele werden auch die Ziele und Teilziele beachtet, die in der Bekannt-
machung über die Gesundheitsziele und Teilziele im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung vom 
27. April 2015 (BAnz. AT 19.05.2015 B3) festgelegt sind. Bei der Berücksichtigung der in Satz 1 Nummer 4 
bis 7 genannten Ziele werden auch die Ziele und Teilziele beachtet, die in der Bekanntmachung über die 
Gesundheitsziele und Teilziele im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung vom 26. Februar 2013 
(BAnz. AT 26.03.2013 B3) f estgelegt s ind. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen berücksichtigt 
auch die von der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz im Rahmen der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutz-
strategie nach § 20a Absatz 2 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes entwickelten Arbeitsschutzziele. 

(4) Leistungen nach Absatz 1 werden erbracht als 
1. Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention nach Absatz 5, 
2. Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten für in der gesetzlichen Kranken-

versicherung Versicherte nach § 20a und 
3. Leistungen zur Gesundheitsförderung in Betrieben (betriebliche Gesundheitsförderung) nach § 20b. 

(5) Bei ihrer Entscheidung über eine Leistung zur verhaltensbezogenen Prävention berücksichtigt die 
Krankenkasse eine Präventionsempfehlung nach § 25 Absatz 1 Satz 2, nach § 26 Absatz 1 Satz 3 oder eine 
im Rahmen einer arbeitsmedizinischen Vorsorge oder einer sonstigen ärztlichen Untersuchung schriftlich 
abgegebene Empfehlung. Die Krankenkasse darf die sich aus der Präventionsempfehlung ergebenden per-
sonenbezogenen Daten nur mit schriftlicher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher Information des 
Versicherten erheben, verarbeiten und nutzen. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen wer-
den. Die Krankenkassen dürfen ihre Aufgaben nach dieser Vorschrift an andere Krankenkassen, deren Ver-
bände oder Arbeitsgemeinschaften übertragen. Für Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention, die die 
Krankenkasse wegen besonderer beruflicher oder familiärer Umstände wohnortfern erbringt, gilt § 23 Ab-
satz 2 Satz 2 entsprechend. 

(6) Die Ausgaben der Krankenkassen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Vorschrift 
und nach den §§ 20a bis 20c sollen insgesamt im Jahr 2015 für jeden ihrer Versicherten einen Betrag in Höhe 
von 3,17 Euro und ab dem Jahr 2016 einen Betrag in Höhe von 7 Euro umfassen. Ab dem Jahr 2016 wenden 
die Krankenkassen von dem Betrag nach Satz 1 für jeden ihrer Versicherten mindestens 2 Euro jeweils für 
Leistungen nach den §§ 20a und 20b auf. Unterschreiten die jährlichen Ausgaben einer Krankenkasse den 
Betrag nach Satz 2 für Leistungen nach § 20a, so stellt die Krankenkasse diese nicht ausgegebenen Mittel 
im Folgejahr zusätzlich für Leistungen nach § 20a zur Verfügung. Die Ausgaben nach den Sätzen 1 und 2 
sind in den Folgejahren entsprechend der prozentualen Veränderung der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 
Absatz 1 des Vierten Buches anzupassen.“ 

5. Nach § 20 wird folgender § 20a eingefügt: 

„§ 20a 
Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten 

(1) Lebenswelten im Sinne des § 20 Absatz 4 Nummer 2 sind für die Gesundheit bedeutsame, ab-
grenzbare soziale Systeme insbesondere des Wohnens, des Lernens, des Studierens, der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung sowie der Freizeitgestaltung einschließlich des Sports. Die Krankenkassen fördern 
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unbeschadet der Aufgaben anderer auf der Grundlage von Rahmenvereinbarungen nach § 20f Absatz 1 mit 
Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten insbesondere den Aufbau und die 
Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen. Hierzu erheben sie unter Beteiligung der Versicherten und der 
für die Lebenswelt Verantwortlichen die gesundheitliche Situation einschließlich ihrer Risiken und Potenzi-
ale und entwickeln Vorschläge zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation sowie zur Stärkung der ge-
sundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten und unterstützen deren Umsetzung. Bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben nach Satz 2 sollen die Krankenkassen zusammenarbeiten und kassenübergreifende Leistungen zur 
Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten erbringen. Bei der Erbringung von Leistungen für 
Personen, de ren b erufliche E ingliederung au f G rund gesundheitlicher E inschränkungen besonderes er -
schwert ist, arbeiten die Krankenkassen mit der Bundesagentur für Arbeit und mit den kommunalen Trägern 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende eng zusammen. 

(2) Die Krankenkasse kann Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten 
erbringen, wenn die Bereitschaft der für die Lebenswelt Verantwortlichen zur Umsetzung von Vorschlägen 
zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation sowie zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen und 
Fähigkeiten besteht und sie mit einer angemessenen Eigenleistung zur Umsetzung der Rahmenvereinbarun-
gen nach § 20f beitragen. 

(3) Zur Unterstützung der Krankenkassen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Gesundheitsför-
derung und Prävention in Lebenswelten für in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherte, insbeson-
dere in Kindertageseinrichtungen, in sonstigen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in Schulen sowie 
in den Lebenswelten älterer Menschen und zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Leistun-
gen beauftragt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung ab dem Jahr 2016 insbesondere mit der Entwicklung der Art und der Qualität krankenkassenübergrei-
fender Leistungen, deren Implementierung und deren wissenschaftlicher Evaluation. Der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen legt dem Auftrag die nach § 20 Absatz 2 Satz 1 festgelegten Handlungsfelder und 
Kriterien sowie die in den Rahmenvereinbarungen nach § 20f jeweils getroffenen Festlegungen zugrunde. 
Im Rahmen des Auftrags nach Satz 1 soll die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geeignete Ko-
operationspartner h eranziehen. D ie Bundeszentrale f ür g esundheitliche A ufklärung s tellt s icher, d ass die 
vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen geleistete Vergütung ausschließlich zur Durchführung des 
Auftrags nach diesem Absatz eingesetzt wird und dokumentiert dies nach Maßgabe des Spitzenverbandes 
Bund der Krankenkassen. 

(4) Das Nähere über die Beauftragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nach Ab-
satz 3, insbesondere zum Inhalt und Umfang, zur Qualität und zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit sowie zu 
den für die Durchführung notwendigen Kosten, vereinbaren der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erstmals bis zum 30. November 2015. Kommt die 
Vereinbarung nicht innerhalb der Frist nach Satz 1 zustande, erbringt die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung die Leistungen nach Absatz 3 Satz 1 unter Berücksichtigung der vom Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen nach § 20 Absatz 2 Satz 1 festgelegten Handlungsfelder und Kriterien sowie unter Beachtung 
der in den Rahmenvereinbarungen nach § 20f getroffenen Festlegungen und des Wirtschaftlichkeitsgebots 
nach § 12. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen regelt in seiner Satzung das Verfahren zur Aufbrin-
gung der erforderlichen Mittel durch die Krankenkassen. § 89 Absatz 3 bis 5 des Zehnten Buches gilt ent-
sprechend.“ 

6. Der bisherige § 20a wird § 20b und wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Krankenkassen fördern mit Leistungen zur Gesundheitsförderung in Betrieben (betrieb-
liche Gesundheitsförderung) insbesondere den Aufbau und die Stärkung gesundheitsförderlicher Struk-
turen. Hierzu erheben sie unter Beteiligung der Versicherten und der Verantwortlichen für den Betrieb 
sowie der B etriebsärzte und d er F achkräfte f ür A rbeitssicherheit die g esundheitliche S ituation ein-
schließlich ihrer Risiken und Potenziale und entwickeln Vorschläge zur Verbesserung der gesundheit-
lichen Situation sowie zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten und unterstützen 
deren Umsetzung. § 20 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Unfallversicherungsträger“ die Wörter „sowie mit den für 
den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden“ eingefügt. 
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7. Der bisherige § 20b wird § 20c und wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Insbesondere erbringen sie in Abstimmung mit den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung auf 
spezifische arbeitsbedingte Gesundheitsrisiken a usgerichtete Maßnahmen zu r b etrieblichen G esund-
heitsförderung nach § 20b und informieren diese über die Erkenntnisse, die sie über Zusammenhänge 
zwischen Erkrankungen und Arbeitsbedingungen gewonnen haben.“ 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Unfallversicherung“ die Wörter „sowie mit den für den 
Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden“ eingefügt. 

8. Nach dem neuen § 20c werden die folgenden §§ 20d bis 20g eingefügt:

„§ 20d 
Nationale Präventionsstrategie 

(1) Die Krankenkassen entwickeln im Interesse einer wirksamen und zielgerichteten Gesundheitsför-
derung und Prävention mit den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Unfallversi-
cherung und den Pflegekassen eine gemeinsame nationale Präventionsstrategie und gewährleisten ihre Um-
setzung und Fortschreibung im Rahmen der Nationalen Präventionskonferenz nach § 20e. 

(2) Die Nationale Präventionsstrategie umfasst insbesondere 
1. die Vereinbarung bundeseinheitlicher, trägerübergreifender Rahmenempfehlungen zur Gesundheitsför-

derung und Prävention nach Absatz 3, 
2. die Erstellung eines Berichts über die Entwicklung der Gesundheitsförderung und Prävention (Präven-

tionsbericht) nach Absatz 4. 
(3) Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität von Gesundheitsförderung und Prävention so-

wie der Zusammenarbeit der für die Erbringung von Leistungen zur Prävention in Lebenswelten und in Be-
trieben zuständigen Träger und Stellen vereinbaren die Träger nach Absatz 1 bundeseinheitliche, trägerüber-
greifende Rahmenempfehlungen, i nsbesondere durch Festlegung g emeinsamer Z iele, vorrangiger H and-
lungsfelder und Zielgruppen, der zu beteiligenden Organisationen und Einrichtungen sowie zu Dokumenta-
tions- und Berichtspflichten erstmals zum 31. Dezember 2015. Bei der Festlegung gemeinsamer Ziele wer-
den auch die Ziele der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie sowie die von der Ständigen Impf-
kommission gemäß § 20 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes empfohlenen Schutzimpfungen berücksich-
tigt. D ie R ahmenempfehlungen werden im B enehmen mit d em Bu ndesministerium für Gesundheit, d em 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Bundesministerium des Innern und 
den Ländern vereinbart. Das Bundesministerium für Gesundheit beteiligt weitere Bundesministerien, soweit 
die Rahmenempfehlungen ihre Zuständigkeit berühren. An der Vorbereitung der Rahmenempfehlungen wer-
den die Bundesagentur für Arbeit, die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende über 
ihre Spitzenverbände auf Bundesebene, die für den Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörden so-
wie die Träger der öffentlichen Jugendhilfe über die obersten Landesjugendbehörden beteiligt. 

(4) Die Nationale P räventionskonferenz erstellt d en P räventionsbericht all e v ier J ahre, er stmals 
zum … [einsetzen: Datum des ersten Tages des achtundvierzigsten auf die Verkündung folgenden Kalen-
dermonats], und leitet ihn dem Bundesministerium für Gesundheit zu. Das Bundesministerium für Gesund-
heit legt den Bericht den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes vor und fügt eine Stellungnahme der 
Bundesregierung bei. Der Bericht enthält insbesondere Angaben zu den Erfahrungen mit der Anwendung 
der §§ 20 bis 20g und zu den Ausgaben für die Leistungen der Träger nach Absatz 1 und im Fall des § 20e 
Absatz 1 Satz 3 bis 5 auch der Unternehmen der privaten Krankenversicherung und der Unternehmen, die 
die private Pflege-Pflichtversicherung durchführen, den Zugangswegen, den erreichten Personen, der Errei-
chung der gemeinsamen Ziele und der Zielgruppen, den Erfahrungen mit der Qualitätssicherung und der 
Zusammenarbeit bei der Durchführung von Leistungen sowie zu möglichen Schlussfolgerungen. Der Bericht 
enthält auch Empfehlungen für die weitere Entwicklung des in § 20 Absatz 6 Satz 1 bestimmten Ausgaben-
richtwerts für Leistungen der Krankenkassen nach den §§ 20 bis 20c und der in § 20 Absatz 6 Satz 2 be-
stimmten Mindestwerte für Leistungen der Krankenkassen nach den §§ 20a und 20b. Die Leistungsträger 
nach Satz 3 erteilen der Nationalen Präventionskonferenz die für die Erstellung des Präventionsberichts er-
forderlichen Auskünfte. Das R obert K och-Institut l iefert f ür d en P räventionsbericht die im  Rah men d es
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Gesundheitsmonitorings erhobenen relevanten Informationen. Die Länder können regionale Erkenntnisse 
aus ihrer Gesundheitsberichterstattung für den Präventionsbericht zur Verfügung stellen.

§ 20e 
Nationale Präventionskonferenz 

(1) Die Aufgabe der Entwicklung und Fortschreibung der nationalen Präventionsstrategie wird von 
der Nationalen Präventionskonferenz als  Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen Spitzenorganisationen der 
Leistungsträger nach § 20d Absatz 1 mit je zwei Sitzen wahrgenommen. Die Leistungsträger nach § 20d 
Absatz 1 setzen die Präventionsstrategie in engem Zusammenwirken um. Im Fall einer angemessenen finan-
ziellen Beteiligung der Unternehmen der privaten Krankenversicherung und der Unternehmen, die die pri-
vate Pflege-Pflichtversicherung durchführen, an Programmen und Projekten im Sinne der Rahmenempfeh-
lungen nach § 20d Absatz 2 Nummer 1 erhält der Verband der privaten Krankenversicherungsunternehmen 
e. V. ebenfalls einen Sitz. Die Höhe der hierfür jährlich von den Unternehmen der privaten Krankenversi-
cherung zur Verfügung zu stellenden Mittel bemisst sich mindestens nach dem Betrag, den die Krankenkas-
sen nach § 20 Absatz 6 Satz 2 und 3 für Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention nach § 20a 
aufzuwenden haben, multipliziert mit der Anzahl der in der privaten Krankenversicherung Vollversicherten. 
Die Höhe der hierfür jährlich von den Unternehmen, die die private Pflege-Pflichtversicherung durchführen, 
zur Verfügung zu stellenden Mittel bemisst sich nach dem Betrag, den die Pflegekassen nach § 5 Absatz 2 
des Elften Buches für Leistungen zur Prävention in Lebenswelten aufzuwenden haben, multipliziert mit der 
Anzahl ihrer Versicherten. Bund und Länder erhalten jeweils v ier Sitze mit beratender Stimme. Darüber 
hinaus en tsenden d ie kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene, die Bundesagentur für Arbeit, die 
repräsentativen Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie das Präventionsforum je-
weils einen Vertreter in die Nationale Präventionskonferenz, die mit beratender Stimme an den Sitzungen 
teilnehmen. Die Nationale Präventionskonferenz gibt sich eine Geschäftsordnung; darin werden insbeson-
dere die Arbeitsweise und das Beschlussverfahren festgelegt. Die Geschäftsordnung muss einstimmig ange-
nommen werden. Die Geschäftsstelle, die die Mitglieder der Nationalen Präventionskonferenz bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgabe nach Satz 1 unterstützt, wird bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
angesiedelt. 

(2) Die Nationale P räventionskonferenz wird durch e in P räventionsforum beraten, das in der Regel 
einmal jährlich stattfindet. Das Präventionsforum setzt sich aus Vertretern der für die Gesundheitsförderung 
und Prävention maßgeblichen Organisationen und Verbände sowie der stimmberechtigten und beratenden 
Mitglieder der Nationalen Präventionskonferenz nach Absatz 1 zusammen. Die Nationale Präventionskon-
ferenz beauftragt die Bundesvereinigung für Prävention und Gesundheitsförderung e. V. mit der Durchfüh-
rung des P räventionsforums u nd er stattet d ieser d ie n otwendigen A ufwendungen. D ie E inzelheiten zu r 
Durchführung des Präventionsforums einschließlich der für die Durchführung notwendigen Kosten werden 
in der Geschäftsordnung der Nationalen Präventionskonferenz geregelt. 

§ 20f 
Landesrahmenvereinbarungen zur Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie 

(1) Zur Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie schließen die Landesverbände der Kranken-
kassen und die Ersatzkassen, auch für die Pflegekassen, mit den Trägern der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung und mit den in den Ländern zuständigen Stellen ge-
meinsame Ra hmenvereinbarungen au f L andesebene. Die f ür die Rahmenvereinbarungen m aßgeblichen 
Leistungen richten sich nach § 20 Absatz 4 Nummer 2 und 3, nach den §§ 20a bis 20c sowie nach den für 
die Pflegekassen, für die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung und für die Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung jeweils geltenden Leistungsgesetzen. 

(2) Die an den Rahmenvereinbarungen Beteiligten nach Absatz 1 treffen Festlegungen unter Berück-
sichtigung der bundeseinheitlichen, trägerübergreifenden Rahmenempfehlungen nach § 20d Absatz 2 Num-
mer 1 und der regionalen Erfordernisse insbesondere über 
1. gemeinsam und einheitlich zu verfolgende Ziele und Handlungsfelder, 
2. die Koordinierung von Leistungen zwischen den Beteiligten, 
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3. die einvernehmliche Klärung von Zuständigkeitsfragen, 
4. Möglichkeiten der gegenseitigen Beauftragung der Leistungsträger nach dem Zehnten Buch, 
5. die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst und den Trägern der örtlichen öffentlichen 

Jugendhilfe und 
6. die Mitwirkung weiterer für die Gesundheitsförderung und Prävention relevanter Einrichtungen und 

Organisationen. 
An der Vorbereitung der Rahmenvereinbarungen werden die Bundesagentur für Arbeit, die für den Arbeits-
schutz zuständigen obersten Landesbehörden und die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene betei-
ligt. Sie können den Rahmenvereinbarungen beitreten. Auf die zum Zwecke der Vorbereitung und Umset-
zung der Rahmenvereinbarungen gebildeten Arbeitsgemeinschaften wird § 94 Absatz 1a Satz 2 und 3 de s 
Zehnten Buches nicht angewendet. 

§ 20g 
Modellvorhaben 

(1) Die Leistungsträger nach § 20d Absatz 1 und ihre Verbände können zur Erreichung der in den 
Rahmenempfehlungen nach § 20d Absatz 2 Nummer 1 festgelegten gemeinsamen Ziele einzeln oder in Ko-
operation mit Dritten, insbesondere den in den Ländern zuständigen Stellen nach § 20f Absatz 1, Modell-
vorhaben durchführen. Anhand der Modellvorhaben soll die Qualität und Effizienz der Versorgung mit Leis-
tungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten und mit Leistungen zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung verbessert werden. Die Modellvorhaben können auch der wissenschaftlich fundierten 
Auswahl geeigneter Maßnahmen der Zusammenarbeit dienen. Die Aufwendungen der Krankenkassen für 
Modellvorhaben sind auf die Mittel nach § 20 Absatz 6 Satz 2 anzurechnen. 

(2) Die Modellvorhaben sind im Regelfall auf fünf Jahre zu befristen und nach allgemein anerkannten 
wissenschaftlichen Standards wissenschaftlich zu begleiten und auszuwerten.“ 

9. Der bisherige § 20c wird § 20h. 
10. Der bisherige § 20d wird § 20i und wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 5 wird aufgehoben. 
bb) In dem neuen Satz 6 werden die Wörter „nach den Sätzen 5 bis 7“ und die Wörter „termin- oder“ 

gestrichen. 
b) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 
c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Dabei sollen vereinfachte Möglichkeiten für die Abrechnung der zu erstattenden Sachkosten vorgese-
hen werden.“ 

11. § 23 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „nicht aus“ die Wörter „oder können sie wegen besonderer berufli-

cher oder familiärer Umstände nicht durchgeführt werden“ eingefügt. 
b) In Satz 2 wird die Angabe „13“ durch die Angabe „16“ ersetzt. 
c) In Satz 3 wird die Angabe „21“ durch die Angabe „25“ ersetzt. 

12. § 24d wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter „ein Anspruch auf Heb-

ammenhilfe im Hinblick auf die Wochenbettbetreuung besteht bis zum Ablauf von zwölf Wochen nach 
der Geburt, weitergehende Leistungen bedürfen der ärztlichen Anordnung“ eingefügt. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 
„Die ärztliche Beratung der Versicherten umfasst bei Bedarf auch Hinweise auf regionale Unterstüt-
zungsangebote für Eltern und Kind.“
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13. Die Überschrift des Vierten Abschnitts des Dritten Kapitels wird wie folgt gefasst: 

„Vierter Abschnitt 
Leistungen zur Erfassung von gesundheitlichen Risiken und Früherkennung von Krankheiten“. 

14. § 25 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, haben Anspruch auf alters-, geschlechter-
und zielgruppengerechte ärztliche Gesundheitsuntersuchungen zur Erfassung und Bewertung gesund-
heitlicher R isiken u nd Belastungen, z ur Früherkennung v on bevölkerungsmedizinisch b edeutsamen 
Krankheiten und eine darauf abgestimmte präventionsorientierte Beratung, einschließlich einer Über-
prüfung des Impfstatus im Hinblick auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission nach § 20 
Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes. Die Untersuchungen umfassen, sofern medizinisch angezeigt, 
eine Präventionsempfehlung für Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention nach § 20 Absatz 5. 
Die Präventionsempfehlung wird in Form einer ärztlichen Bescheinigung erteilt. Sie informiert über 
Möglichkeiten und Hilfen zur Veränderung gesundheitsbezogener Verhaltensweisen und kann auch auf 
andere Angebote zur verhaltensbezogenen Prävention hinweisen wie beispielsweise auf die vom Deut-
schen Olympischen Sportbund e. V. und der Bundesärztekammer empfohlenen Bewegungsangebote in 
Sportvereinen oder auf sonstige qualitätsgesicherte Bewegungsangebote in Sport- oder Fitnessstudios 
sowie auf Angebote zur Förderung einer ausgewogenen Ernährung.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
(3) „ Voraussetzung für die Untersuchung nach den Absätzen 1 und 2 ist, dass es sich um Krank-

heiten handelt, die wirksam behandelt werden können oder um zu erfassende gesundheitliche Risiken 
und Belastungen, die durch geeignete Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention nach § 20 Ab-
satz 5 vermieden, beseitigt oder vermindert werden können. Die im Rahmen der Untersuchungen er-
brachten Maßnahmen zur Früherkennung setzen ferner voraus, dass 
1. das Vor- und Frühstadium dieser Krankheiten durch diagnostische Maßnahmen erfassbar ist, 
2. die Krankheitszeichen medizinisch-technisch genügend eindeutig zu erfassen sind, 
3. genügend Ärzte und Einrichtungen vorhanden sind, um die aufgefundenen Verdachtsfälle eindeu-

tig zu diagnostizieren und zu behandeln. 
Stellt der Gemeinsame Bundesausschuss bei seinen Beratungen über eine Gesundheitsuntersuchung 
nach Absatz 1 fest, dass notwendige Erkenntnisse fehlen, kann er eine Richtlinie zur Erprobung der 
geeigneten inhaltlichen und organisatorischen Ausgestaltung der Gesundheitsuntersuchung beschlie-
ßen. § 137e gilt entsprechend.“ 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 3 werden die Wörter „Untersuchungen nach Absatz 2“ durch die Wörter „die Untersuchun-

gen“ ersetzt. 
bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt erstmals bis zum …[einsetzen: Datum des letzten Ta-
ges des zwölften des auf das Inkrafttreten nach Artikel 13 Absatz 1 folgenden Kalendermonats] in 
Richtlinien nach § 92 das Nähere zur Ausgestaltung der Präventionsempfehlung nach Absatz 1 
Satz 2.“ 

cc) Die folgenden Sätze werden angefügt: 
„Im Übrigen beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss erstmals bis zum … [einsetzen: Datum 
des letzten Tages des sechsunddreißigsten auf das Inkrafttreten nach Artikel 13 Absatz 1 folgenden 
Kalendermonats] in Richtlinien nach § 92 das Nähere über die Gesundheitsuntersuchungen nach 
Absatz 1 zur Erfassung und Bewertung gesundheitlicher Risiken und Belastungen sowie eine An-
passung der Richtlinie im Hinblick auf Gesundheitsuntersuchungen zur Früherkennung von be-
völkerungsmedizinisch bedeutsamen Krankheiten. Die Frist nach Satz 5 verlängert sich in dem 
Fall einer Erprobung nach Absatz 3 Satz 3 um zwei Jahre.“ 
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15. § 26 wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 26 
Gesundheitsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
(1) „ Versicherte Kinder und Jugendliche haben bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres 

Anspruch auf Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, die ihre körperliche, geistige oder 
psycho-soziale Entwicklung in nicht geringfügigem Maße gefährden. Die Untersuchungen beinhalten 
auch e ine E rfassung u nd B ewertung g esundheitlicher Risiken einschließlich e iner Ü berprüfung de r 
Vollständigkeit des I mpfstatus s owie e ine darauf a bgestimmte p räventionsorientierte Ber atung ein-
schließlich Informationen zu regionalen Unterstützungsangeboten für Eltern und Kind. Die Untersu-
chungen umfassen, sofern medizinisch angezeigt, eine Präventionsempfehlung für Leistungen zur ver-
haltensbezogenen Prävention nach § 20 Absatz 5, die sich altersentsprechend an das Kind, den Jugend-
lichen oder die Eltern oder andere Sorgeberechtigte richten kann. Die Präventionsempfehlung wird in 
Form einer ärztlichen Bescheinigung erteilt. Zu den Früherkennungsuntersuchungen auf Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten gehören insbesondere die Inspektion der Mundhöhle, die Einschätzung oder Be-
stimmung de s K ariesrisikos, d ie E rnährungs- und Mu ndhygieneberatung s owie M aßnahmen z ur 
Schmelzhärtung der Zähne und zur Keimzahlsenkung. Die Leistungen nach Satz 5 werden bis zur Voll-
endung des sechsten Lebensjahres erbracht und können von Ärzten oder Zahnärzten erbracht werden.“  

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
„(2) § 25 Absatz 3 gilt entsprechend. Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richt-

linien nach § 92 das Nähere über Inhalt, Art und Umfang der Untersuchungen nach Absatz 1 sowie über 
die Erfüllung der Voraussetzungen nach § 25 Absatz 3. Ferner bestimmt er die Altersgrenzen und die 
Häufigkeit dieser Untersuchungen. Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt erstmals bis zum … [ein-
setzen: Datum des letzten Tages des zwölften des auf das Inkrafttreten nach Artikel 13 Absatz 1 fol-
genden Kalendermonats] in Richtlinien nach § 92 das Nähere zur Ausgestaltung der Präventionsemp-
fehlung nach Absatz 1 Satz 3. Er regelt insbesondere das Nähere zur Ausgestaltung der zahnärztlichen 
Früherkennungsuntersuchungen zur Vermeidung frühkindlicher Karies.“ 

16. § 65a Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Die Krankenkasse soll in ihrer Satzung bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Versicherte, 

die 
1. regelmäßig Leistungen zur Erfassung von gesundheitlichen Risiken und Früherkennung von Krankhei-

ten nach den §§ 25 und 26 in Anspruch nehmen, 
2. Leistungen für Schutzimpfungen nach § 20i in Anspruch nehmen oder 
3. regelmäßig Leistungen der Krankenkassen zur verhaltensbezogenen Prävention nach § 20 Absatz 5 in 

Anspruch nehmen oder an vergleichbaren, qualitätsgesicherten Angeboten zur Förderung eines gesund-
heitsbewussten Verhaltens teilnehmen, Anspruch auf einen Bonus haben, der zusätzlich zu der in § 62 
Absatz 1 Satz 2 genannten abgesenkten Belastungsgrenze zu gewähren ist. 
(2) Die Krankenkasse soll in ihrer Satzung auch vorsehen, dass bei Maßnahmen zu r betrieblichen 

Gesundheitsförderung durch Arbeitgeber sowohl der Arbeitgeber als auch die teilnehmenden Versicherten 
einen Bonus erhalten.“ 

16a. § 91 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Sa tz 2 wird das Wort „sechs“ durch das Wort „zwölf“ ersetzt und wird das Semikolon und 
werden die Wörter „für die am 1. Juli 2012 beginnende Amtszeit sind die Vorschläge bis zum 15. 
Januar 2012 vorzulegen“ gestrichen. 

bb) Nach Satz 11 werden die folgenden Sätze eingefügt: 
„Der Vorsitzende nach Absatz 1 Satz 3 stellt übergreifend die Einhaltung aller dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss auferlegten gesetzlichen Fristen sicher. Zur Erfüllung dieser Aufgabe nimmt er 
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eine zeitliche Steuerungsverantwortung wahr, er erstattet auch den nach Absatz 11 jährlich vorzu-
legenden Bericht.“ 

cc) Die bisherigen Sätze 16 und 17 werden aufgehoben. 
b) Absatz 7 Satz 4 und 5 wird wie folgt gefasst: 

„Der unparteiische Vorsitzende und die weiteren unparteiischen Mitglieder können dem Beschlussgre-
mium gemeinsam einen eigenen Beschlussvorschlag zur Entscheidung vorlegen. Mit der Vorbereitung 
eines Beschlussvorschlags können sie die Geschäftsführung beauftragen.“ 

17. In § 130a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 20d Absatz 1“ durch die Angabe „§ 20i Absatz 1“ ersetzt. 
18. § 132e wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „geeigneten Ärzten“ die Wörter „einschließlich Betriebsärz-

ten“ eingefügt und wird die Angabe „§ 20d Abs. 1 und 2“ durch die Wörter „§ 20i Absatz 1 und 
2“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Ärzte“ die Wörter „sowie Fachärzte für Arbeitsmedizin und 
Ärzte mit der Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“, die nicht an der vertragsärztlichen Versor-
gung teilnehmen,“ eingefügt. 

cc) In Satz 3 wird die Angabe „§ 20d“ durch die Angabe „§ 20i“ ersetzt. 
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „§ 20d Absatz 1 und 2“ durch die Wörter “§ 20i Absatz 1 und 2“ 

ersetzt. 
19. Nach § 132e wird folgender § 132f eingefügt: 

„§ 132f 
Versorgung durch Betriebsärzte 

Die Krankenkassen oder ihre Verbände können in Ergänzung zur vertragsärztlichen Versorgung und 
unter Berücksichtigung der Richtlinien nach § 25 Absatz 4 Satz 2 mit geeigneten Fachärzten für Arbeitsme-
dizin oder den über die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ verfügenden Ärzten oder deren Gemeinschaf-
ten Verträge über die Durchführung von Gesundheitsuntersuchungen nach § 25 Absatz 1, über Maßnahmen 
zur betrieblichen Gesundheitsförderung, über Präventionsempfehlungen, Empfehlungen medizinischer Vor-
sorgeleistungen und über die Heilmittelversorgung schließen, soweit diese in Ergänzung zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge erbracht werden.“ 

20. In § 140f Absatz 2 werden nach der Angabe „§ 91“ die Wörter „und in der Nationalen Präventionskonferenz 
nach § 20e Absatz 1“ eingefügt. 

21. In § 300 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 20d „ durch die Angabe „§ 20i“ ersetzt. 

Artikel 2 

Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 1 geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. Dem § 20 Absatz 5 wird folgender Satz vorangestellt: 

„Die Krankenkasse kann eine Leistung zur verhaltensbezogenen Prävention nach Absatz 4 Nummer 1 er-
bringen, wenn diese nach Absatz 2 Satz 2 von einer Krankenkasse oder von einem mit der Wahrnehmung 
dieser Aufgabe beauftragten Dritten in ihrem Namen zertifiziert ist.“ 

2. Nach § 20a Absatz 3 Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt: 
„Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erhält für die Ausführung des Auftrags nach Satz 1 vom 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen eine pauschale Vergütung in Höhe von mindestens 0,45 Euro aus 
dem Betrag, den die Krankenkassen nach § 20 Absatz 6 Satz 2 für Leistungen zur Gesundheitsförderung und 
Prävention in Lebenswelten aufzuwenden haben. Die Vergütung nach Satz 4 erfolgt quartalsweise und ist 
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am ersten Tag des jeweiligen Quartals zu leisten. Sie ist nach Maßgabe von § 20 Absatz 6 Satz 3 jährlich 
anzupassen.“ 

3. § 20b wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Für im Rahmen der Gesundheitsförderung in Betrieben erbrachte Leistungen zur individuellen, ver-
haltensbezogenen Prävention gilt § 20 Absatz 5 Satz 1 entsprechend.“ 

b) Die folgenden Absätze 3 und 4 werden angefügt: 
„(3) Die Krankenkassen bieten Unternehmen unter Nutzung bestehender Strukturen in gemeinsa-

men regionalen Koordinierungsstellen Beratung und Unterstützung an. Die Beratung und Unterstützung 
umfasst insbesondere die Information über Leistungen nach Absatz 1 und die Klärung, welche Kran-
kenkasse im Einzelfall Leistungen nach Absatz 1 im Betrieb erbringt. Örtliche Unternehmensorganisa-
tionen sollen an der Beratung beteiligt werden. Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatz-
kassen regeln einheitlich und gemeinsam das Nähere über die Aufgaben, die Arbeitsweise und die Fi-
nanzierung der Koordinierungsstellen sowie über die Beteiligung örtlicher Unternehmensorganisatio-
nen durch Kooperationsvereinbarungen. Auf d ie zum Zwecke der Vorbereitung und Umsetzung der 
Kooperationsvereinbarungen gebildeten Arbeitsgemeinschaften findet § 94 Absatz 1a Satz 2 und 3 des 
Zehnten Buches keine Anwendung. 

(4) Unterschreiten die jährlichen Ausgaben einer Krankenkasse den Betrag nach § 20 Absatz 6 
Satz 2 für Leistungen nach Absatz 1, stellt die Krankenkasse die nicht verausgabten Mittel dem Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen zur Verfügung. Dieser verteilt d ie Mittel nach einem von ihm 
festzulegenden Schlüssel auf die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen, die Koope-
rationsvereinbarungen mit örtlichen Unternehmensorganisationen nach Absatz 3 Satz 4 abgeschlossen 
haben. Die Mittel dienen der Umsetzung der Kooperationsvereinbarungen nach Absatz 3 Satz 4.“ 

4. In § 20h Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „2006“ durch die Angabe „2016“ und die Angabe „0,55 Euro“ 
durch die Angabe „1,05 Euro“ ersetzt. 

5. Dem § 20i Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Der Anspruch nach Satz 1 schließt die Bereitstellung des erforderlichen Impfausweisvordruckes ein.“ 

Artikel 3 

Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

Dem § 31 Absatz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1133) geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt: 
„Die Träger der Rentenversicherung beteiligen sich an der nationalen Präventionsstrategie nach §§ 20d bis 20f 
des Fünften Buches mit den Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2.“

Artikel 4 

Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 

In § 14 Absatz 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I, S. 1254), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Oktober 2013 
(BGBl. I S.  3836) geändert worden i st, werden nach dem Wort „Arbeitsschutzgesetzes“ die Wörter „und de r 
nationalen Präventionsstrategie nach §§ 20d bis 20f des Fünften Buches“ eingefügt. 
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Artikel 5 

Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. August 2013 (BGBl. I 
S. 3464) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. In § 16 Absatz 2 Nummer 1 wird nach dem Wort „eingehen“ ein Komma und werden die Wörter „die Fami-

lien in ihrer Gesundheitskompetenz stärken“ eingefügt. 
2. In § 45 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter „in der Einrichtung unterstützt wird“ durch die Wörter 

„und ein gesundheitsförderliches Lebensumfeld in der Einrichtung unterstützt werden“ ersetzt.

Artikel 6 

Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, 
BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1133) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
0. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 17 folgende Angabe eingefügt: 

„§ 17a Vorbereitung der Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs“. 
1. § 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5 
Prävention in Pflegeeinrichtungen, Vorrang von Prävention und medizinischer Rehabilitation  

(1) Die Pflegekassen sollen Leistungen zur Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 71 
Absatz 2 für in der sozialen Pflegeversicherung Versicherte erbringen, indem sie unter Beteiligung der ver-
sicherten Pflegebedürftigen und der Pflegeeinrichtung Vorschläge zur Verbesserung der gesundheitlichen 
Situation und zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten entwickeln sowie deren Um-
setzung unterstützen. Die Pflichten der Pflegeeinrichtungen nach § 11 Absatz 1 bleiben unberührt. Der Spit-
zenverband Bund der Pflegekassen legt unter Einbeziehung unabhängigen Sachverstandes die Kriterien für 
die Leistungen nach Satz 1 f est, i nsbesondere hi nsichtlich I nhalt, Methodik, Qualität, w issenschaftlicher 
Evaluation und der Messung der Erreichung der mit den Leistungen verfolgten Ziele. 

(2) Die Ausgaben der Pflegekassen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 sollen ins-
gesamt im Jahr 2016 für jeden ihrer Versicherten einen Betrag von 0,30 Euro umfassen. Die Ausgaben sind 
in den Folgejahren entsprechend der prozentualen Veränderung der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 
Absatz 1 des Vierten Buches anzupassen. Sind in einem Jahr die Ausgaben rundungsbedingt nicht anzupas-
sen, ist die unterbliebene Anpassung bei der Berechnung der Anpassung der Ausgaben im Folgejahr zu be-
rücksichtigen. 

(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 sollen die Pflegekassen zusammenarbeiten 
und kassenübergreifende Leistungen zur Prävention erbringen. 

(4) Die Pflegekassen wirken unbeschadet ihrer Aufgaben nach Absatz 1 bei den zuständigen Leis-
tungsträgern darauf hin, dass frühzeitig alle geeigneten Leistungen zur Prävention, zur Krankenbehandlung 
und zur medizinischen Rehabilitation eingeleitet werden, um den Eintritt von Pflegebedürftigkeit zu vermei-
den. 

(5) Die Pflegekassen beteiligen sich an der nationalen Präventionsstrategie nach den §§ 20d bis 20f 
des Fünften Buches mit den Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2. 

(6) Die Leistungsträger haben im Rahmen ihres Leistungsrechts auch nach Eintritt der Pflegebedürf-
tigkeit ihre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzenden Leistungen in vollem Umfang 
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einzusetzen und darauf hinzuwirken, die Pflegebedürftigkeit zu überwinden, zu mindern sowie eine Ver-
schlimmerung zu verhindern.“ 

1a. In § 10 wird die Angabe „ab 2011“ durch die Angabe „ab 2016“ ersetzt. 
1b. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt: 

„§ 17a 
Vorbereitung der Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

(1) Um die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sicherzustellen, hat der Spitzenver-
band Bund der Pflegekassen unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen die Richtlinien zum Verfahren der Feststellung der Pflegebedürftigkeit (Begutachtungsver-
fahren) nach § 17 in Verbindung mit § 53a Satz 1 Nummer 2 entsprechend den Maßgaben des Absatzes 2 zu 
ändern. Er hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Bundesverbände der Pflegeberufe, die Bundesar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe, die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene, die Bundesverbände privater Alten- und 
Pflegeheime sowie die Verbände der privaten ambulanten Dienste zu beteiligen. Die auf Bundesebene maß-
geblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und 
behinderten Menschen wirken nach Maßgabe der nach § 118 Absatz 2 erlassenen Verordnung beratend mit. 
§ 118 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die geänderten Richtlinien sind dem Bundesministerium für 
Gesundheit innerhalb von neun Monaten ab dem … [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 12 Ab-
satz 1] zur Genehmigung vorzulegen. 

(2) Mit dem Begutachtungsverfahren ist festzustellen, ob die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit 
nach dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff erfüllt sind und welcher Pflegegrad vorliegt. Bei der Abstufung 
der Pflegegrade sind Beeinträchtigungen und Fähigkeitsstörungen in den Bereichen Mobilität, kognitive und 
kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang 
mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens und 
sozialer Kontakte zu berücksichtigen. Das Begutachtungsverfahren muss die Zuordnung der Pflegebedürfti-
gen zu einem der folgenden fünf Pflegegrade ermöglichen: 
1. geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit, 
2. erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit, 
3. schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit, 
4. schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder 
5. schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Ver-

sorgung. 
Im Begutachtungsverfahren sind darüber hinaus die Beeinträchtigungen der Selbständigkeit in den Bereichen 
außerhäusliche Aktivitäten und Haushaltsführung festzustellen, um eine umfassende Beratung und Pflege-
und Hilfeplanung zu ermöglichen. 

(3) Das Bundesministerium für Gesundheit legt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter Beteiligung 
des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen unverzüglich in einem Zeitplan Zielvorgaben für die Änderung 
der Richtlinien zum Begutachtungsverfahren fest. Der Zeitplan kann vom Bundesministerium für Gesund-
heit nur im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter Beteiligung des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen 
geändert werden. Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen ist verpflichtet, dem Bundesministerium für 
Gesundheit auf Verlangen unverzüglich Auskunft insbesondere über den Bearbeitungsstand der Richtlinien 
zum Begutachtungsverfahren sowie über Problembereiche und mögliche Lösungen zu erteilen. 

(4) Die Richtlinien nach Absatz 1 werden erst wirksam, wenn das Bundesministerium für Gesundheit 
sie genehmigt. Das Bundesministerium für Gesundheit darf die Genehmigung erst nach Inkrafttreten eines 
Gesetzes, das einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff einführt, erteilen. Die Genehmigung gilt als erteilt, 
wenn nach Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs die Richtlinien nicht innerhalb von zwei Mo-
naten, nachdem sie dem Bundesministerium für Gesundheit vorgelegt worden sind, beanstandet werden. § 17 
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Die Nichtbeanstandung der Richtlinien zum Begutachtungsverfahren kann 
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vom Bundesministerium für Gesundheit mit Auflagen verbunden werden. Das Bundesministerium für Ge-
sundheit kann zur Erfüllung dieser Auflagen eine angemessene Frist setzen. 

(5) Wird eine Zielvorgabe des Zeitplanes nach Absatz 3 Satz 1 nicht fristgerecht erreicht und ist des-
halb die fristgerechte Änderung der Richtlinien zum Begutachtungsverfahren gefährdet oder werden Bean-
standungen des Bundesministeriums für Gesundheit nicht innerhalb der von ihm gesetzten Frist behoben, 
kann das Bundesministerium für Gesundheit die Richtlinien zum Begutachtungsverfahren selbst erlassen. 
Das Bundesministerium für Gesundheit kann sich bei der Erarbeitung der Richtlinien zum Begutachtungs-
verfahren von unabhängigen Sachverständigen beraten lassen. Die vom Bundesministerium für Gesundheit 
erlassenen Richtlinien zum Begutachtungsverfahren sind im Bundesanzeiger und die tragenden Gründe im 
Internet bekanntzumachen. Die Bekanntmachung der Richtlinien muss auch einen Hinweis auf die Fund-
stelle der Veröffentlichung der tragenden Gründe im Internet enthalten. 

(6) Die Richtlinien zum Begutachtungsverfahren sind für die Medizinischen Dienste der Krankenver-
sicherung verbindlich.“ 

2. § 18 wird wie folgt geändert: 
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Jede Feststellung hat zudem eine Aussage darüber zu treffen, ob Beratungsbedarf insbesondere in der 
häuslichen Umgebung oder in der Einrichtung, in der der Anspruchsberechtigte lebt, hinsichtlich Leis-
tungen zur verhaltensbezogenen Prävention nach § 20 Absatz 5 des Fünften Buches besteht.“ 

b) In Absatz 6 Satz 3 werden nach dem Wort „Feststellungen“ die Wörter „zur Prävention und“ eingefügt 
und wird das Wort „Rehabilitationsempfehlung“ durch die Wörter „Präventions- und Rehabilitations-
empfehlung“ ersetzt. 

3. In § 18a Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Rehabilitationsempfehlung“ durch die Wörter „Präventions- und 
Rehabilitationsempfehlung“ ersetzt und werden nach dem Wort „Maßnahme“ die Wörter „zur Prävention 
oder“ eingefügt. 

4. In § 45 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „mindern“ die Wörter „und ihrer Entstehung vorzubeugen“ 
eingefügt. 

5. In § 45d Absatz 2 Satz 6 wird die Angabe „§ 20c“ durch die Angabe „§ 20h“ ersetzt. 
6. Nach § 113a Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Dabei ist das Ziel, auch nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit Leistungen zur Prävention und zur medizini-
schen Rehabilitation einzusetzen, zu berücksichtigen.“

Artikel 7 

Weitere Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Dem § 5 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Geset-
zes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 6 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Erreicht eine Pflegekasse den in Absatz 2 festgelegten Betrag in einem Jahr nicht, stellt sie die nicht ver-
ausgabten Mittel im Folgejahr dem Spitzenverband Bund der Pflegekassen zur Verfügung, der die Mittel nach 
einem von i hm festzulegenden Schlüssel auf die Pflegekassen zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 
verteilt, die Kooperationsvereinbarungen zur Durchführung kassenübergreifender Leistungen geschlossen haben. 
Auf die zum Zwecke der Vorbereitung und Umsetzung der Kooperationsvereinbarungen nach Satz 2 gebildeten 
Arbeitsgemeinschaften findet § 94 Absatz 1a Satz 2 und 3 des Zehnten Buches keine Anwendung.“
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Artikel 8 

Änderung des Infektionsschutzgesetzes 

Das Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 36 und 
Artikel 4 Absatz 21 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S.  3154) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 23 folgende Angabe zu § 23a eingefügt: 

„§ 23a Personenbezogene Daten von Beschäftigten“. 
2. Dem § 22 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Impfausweis oder die Impfbescheinigung soll ein Textfeld enthalten, in dem der impfende Arzt einen 
Terminvorschlag für die nächste Auffrischungsimpfung eintragen kann.“ 

3. Nach § 23 wird folgender § 23a eingefügt: 

„§ 23a 
Personenbezogene Daten von Beschäftigten 

Wenn und soweit es zur Erfüllung von Verpflichtungen aus § 23 Absatz 3 in Bezug auf Krankheiten, 
die durch Schutzimpfung verhütet werden können, erforderlich ist, darf der Arbeitgeber personenbezogene 
Daten eines Beschäftigten im Sinne des § 3 Absatz 11 des Bundesdatenschutzgesetzes über dessen Impfsta-
tus und Serostatus erheben, verarbeiten oder nutzen, um über die Begründung eines Beschäftigungsverhält-
nisses oder über die Art und Weise einer Beschäftigung zu entscheiden.“ 

4. § 28 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Wird festgestellt, dass eine Person in einer Gemeinschaftseinrichtung an Masern erkrankt, 
dessen verdächtig oder ansteckungsverdächtig ist, kann die zuständige Behörde Personen, die weder 
einen Impfschutz, der den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission entspricht, noch eine Immu-
nität gegen Masern durch ärztliche Bescheinigung nachweisen können, die in § 34 Absatz 1 Satz 1 und 
2 genannten Verbote erteilen, bis eine Weiterverbreitung der Krankheit in der Gemeinschaftseinrich-
tung nicht mehr zu befürchten ist.“ 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und die Angabe „Absatz 1“ wird durch die Wörter „den Absät-
zen 1 und 2“ ersetzt. 

5. Nach § 34 Absatz 10 wird folgender Absatz 10a eingefügt: 
„(10a) Bei der Erstaufnahme in eine Kindertageseinrichtung haben die Personensorgeberechtigten ge-

genüber dieser einen schriftlichen Nachweis darüber zu erbringen, dass zeitnah vor der Aufnahme eine ärzt-
liche Beratung in  Bezug auf einen vollständigen, al tersgemäßen, n ach den E mpfehlungen der Ständigen 
Impfkommission ausreichenden Impfschutz des Kindes erfolgt ist. Wird der Nachweis nicht erbracht, kann 
das Gesundheitsamt die Personensorgeberechtigten zu einer Beratung laden. Weitergehende landesrechtliche 
Regelungen bleiben unberührt.“ 

6. § 73 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 11 wird folgende Nummer 11a eingefügt: 
„11a. einer vollziehbaren Anordnung nach § 28 Absatz 2, auch in Verbindung mit einer Rechts-

verordnung nach § 32 Satz 1, zuwiderhandelt,“. 
bb) Nach Nummer 17 wird folgende Nummer 17a eingefügt: 

„17a. entgegen § 34 Absatz 10a Satz 1 einen Nachweis nicht oder nicht rechtzeitig erbringt,“. 
b) In Absatz 2 wird nach der Angabe „9b“ ein Komma und die Angabe „11a, 17a“ eingefügt. 

7. In § 74 werden die Wörter „§ 73 Abs. 1 Nr. 1 bis 7, 11 bis 20“ durch die Wörter „§ 73 Absatz 1 Nummer 1 
bis 7, 11, 12 bis 17, 18 bis 20“ ersetzt. 
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Artikel 8a 

Änderung des Jugendarbeitsschutzgesetzes 

In § 37 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3 Nummer 3 sowie in § 39 Absatz 1 Nummer 3 des Jugendarbeits-
schutzgesetzes vom 12. April 1976 (BGBl. I S.  965), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 
21. Januar 2015 (BGBl. I S. 10) geändert worden ist, werden jeweils nach dem Wort „Maßnahmen“ die Wörter 
„einschließlich Maßnahmen zur Verbesserung des Impfstatus“ eingefügt. 

Artikel 9 

Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte 

Das Zweite Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477, 
2557), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1346) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
„Dies umfasst auch die Förderung der gesundheitlichen Eigenkompetenz und Eigenverantwortung der 
Versicherten.“ 

b) In dem neuen Satz 3 werden nach den Wörtern „Selbsthilfe, zur“ die Wörter „Erfassung von gesund-
heitlichen Risiken und“ eingefügt. 

c) In dem neuen Satz 4 wird die Angabe  „2a“ durch die Angabe „2b“ ersetzt. 
2. Nach § 8 Absatz 2b wird folgender Absatz 2c eingefügt: 

„(2c) Für Leistungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung gelten der Dritte und der Zehnte Ab-
schnitt des Dritten Kapitels des Fünften Buches Sozialgesetzbuch mit der Maßgabe, dass § 20 Absatz 6 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch, soweit dort die Aufwendung von mindestens 2 Euro für jeden der Versi-
cherten für Leistungen nach § 20b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch geregelt ist, § 20b Absatz 4 und 
§ 65a Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch nicht anzuwenden sind.“ 

Artikel 10 

Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung 

§ 4 der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung vom 3. Januar 1994 (BGBl. I S. 55), die zuletzt durch Arti-
kel 15 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1133) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter „arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, zur Förderung der 

Selbsthilfe“ durch die Wörter „arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren nach den §§ 20b und 20c des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch, Leistungen zur Förderung der Selbsthilfe“, und die Wörter „§§ 20a bis 20d Abs. 1 
und 3“ durch die Wörter „§§ 20h und 20i Absatz 1 und 3“ ersetzt. 

2. In Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe „§ 20d Abs. 2“ durch die Angabe „§ 20i Absatz 2“ ersetzt. 
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Artikel 11 

Änderung der Bundesbeihilfeverordnung 

In § 41 Absatz 1 Satz 2 der Bundesbeihilfeverordnung vom 13. Februar 2009 (BGBl. I S. 326), die zuletzt 
durch Artikel 2 Absatz 28 des Gesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434) geändert worden ist, wird die Angabe 
„20d“ durch die Angabe „20i“ ersetzt. 

Artikel 12 

Änderung der Bundespolizei-Heilfürsorgeverordnung 

In § 4 Absatz 1 Nummer 1 der Bundespolizei-Heilfürsorgeverordnung vom 22. Mai 2014 (BGBl. I S. 586) 
wird die Angabe „20d“ durch die Angabe „20i“ ersetzt. 

Artikel 13 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
(2) Die Artikel 2 und 7 treten am 1. Januar 2016 in Kraft.
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